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Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 3 der Verfassung der Einwohnergemeinde Stein am Rhein vom 

21. März 2003 und Art. 21 Abs. 2 lit. c des Gemeindegesetzes vom 17. August 1998 das folgende 

Reglement über die amtlichen Publikationen: 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Grundsatz 

1 Die publikationspflichtigen Akten der Stadt Stein am Rhein werden auf der Webseite der Stadt Stein am 

Rhein (https://www.steinamrhein.ch/stadt/amtliche-publikationen.html/540) und im Anschlagskasten 

Adlergässli veröffentlicht.  

2 Unter publikationspflichtigen Akten sind Publikationen von Erlassen, allgemeinverbindlichen und 

anderen Beschlüssen (z.B. Beschlüsse des Einwohnerrats) sowie Wahl- und Abstimmungsergebnissen zu 

verstehen.  

Art. 2 Häufigkeit und Zeitpunkt der Veröffentlichungen 

1 Amtliche Publikationen werden zwei Mal wöchentlich, jeweils am Dienstag und am Freitag, 

veröffentlicht. 

2 Für amtliche Publikationen, die zwingend auch im Amtsblatt des Kantons Schaffhausen erscheinen 

müssen, wird das Publikationsdatum auf der Webseite und im Anschlagskasten Adlergässli mit dem 

Publikationsdatum im Amtsblatt koordiniert.  

Art. 3 Fristen 

Für die mit der amtlichen Publikation verbundenen Rechtswirkungen, insbesondere hinsichtlich der 

Fristauslösung, ist die Fassung der Publikation auf der Webseite bzw. der Veröffentlichung im 

Anschlagskasten Adlergässli massgebend. 

Art. 4 Unveränderbarkeit 

Die Stadtverwaltung gewährleistet die Unveränderbarkeit der elektronisch vorgenommenen 

Publikationen. 

2. Schlussbestimmungen 

Art. 5 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt am 7. Februar 2024 in Kraft.1 

                                                           
1 Fassung gemäss Stadtratssitzung vom 7. Februar 2024 (SRB 41/2024), in Kraft getreten am 7. Februar 2024 


